
 

 

 

 

 

UFA-Milchviehfutter entsprechen den Vorgaben des 
AOP-Pflichtenheft 
 
 
Im Pflichtenheft des Gruyère AOP (Juli 2001) ist die Verfütterung von 
harnstoffhaltigen Produkten, sowie von Mehl und Proteinkonzentraten tierischen 
Ursprungs verboten (Art. 14, Absatz 1). 
  
Alle UFA-Milchviehfutter aus dem Standardsortiment (ausgenommen UFA 248-1 / 
UFA 148-9) entsprechen diesen Anforderungen und erfüllen diese Garantie ab den 
Mischfutterwerken der UFA AG. 
 
Verbindlich sind die Angaben auf den Etiketten bzw. den Lieferscheinen.  
 
Dank unserem QMS-System nach ISO 9001 (Rohwaren, Fabrikation, Endprodukte, 
EDV-Fabrikationsdokumentation, Rückstellmuster) können wir den Warenfluss 
jederzeit nachvollziehen und rückverfolgen. 
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